
Auftaktveranstaltung 

„Dorfentwicklung“
am Donnerstag, den 12.09.2024, um 19 Uhr,

im Bürgerhaus Lich, Gießener Straße 26, Lich



Eröffnung und Begrüßung
(Bürgermeister, Dr. Neubert)

Dorfentwicklung - Ein Überblick

(Fr. Klinkhart)

Informationen zur Dorfentwicklung in Lich 

(Herr Dr. Warburg, Herr Lachmann)

Städtebauliche Beratung

(Herr Schnarr)

Fragen

Ablauf der 
Veranstaltung























Abteilung für den ländlichen Raum 

der Kreise Gießen und Lahn-Dill

Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung

Dr. Florian Warburg & Benjamin Lachmann

DORFENTWICKLUNG IN LICH
2023-2029

Informationen zur
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Fördergegenstand
- Konzepte, Dienstleistungen und IT-

Lösungen
- Unterstützung bürgerschaftliches 

Engagements 
- Dörflicher Charakter und 

kulturgeschichtliches Erbe 
- Örtliche Infrastruktureinrichtungen 
- Umnutzung, Sanierung und Neubau von 

Gebäuden und Hof-, Garten- und 
Grünflächen

- Städtebaulich verträglicher Rückbau 
(auf Grundlage der jeweils gültigen Richtlinie des 
Landes Hessen)

Dorfentwicklung ist ein Förderprogramm des Landes Hessen. Es beruht auf 2 Säulen: der
Förderung von öffentlichen Vorhaben und der Förderung von privaten Vorhaben zur
Erreichung der Programmziele .

Öffentliche 
Vorhaben

Private 
Vorhaben

KEK (kommunales Entwicklungskonzept)

Dorfentwicklung



Eckpunkte zur Privatförderung
im Rahmen der Dorfentwicklung

▪ Ausschlaggebend ist die Lage innerhalb des 
Fördergebiets. 

▪ Einzelkulturdenkmäler können auch außerhalb 
des Fördergebiets berücksichtigt werden.

▪ Die Fördergebietskarten sind auf der Homepage 
der Stadt Lich veröffentlicht.
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▪ Das Gebäude entspricht weitgehend der 
ursprünglichen, historischen Bausubstanz.
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Voraussetzungen zur Förderung



▪ Förderausschluss ist eine Überformung durch An-
oder Umbauten.
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Voraussetzungen zur Förderung
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gefördert werden u.a.:

▪ Investitionen in Umnutzung, Sanierung , 
Erweiterung und den Neubau von Gebäuden

▪ Hof-, Garten- und Grünflächen

…welche zum Erhalt und zur Gestaltung des
ursprünglich dörflichen Charakters beitragen.
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gefördert werden u.a.:

▪ Umfassende und energieeffiziente Arbeiten an der 
Gebäudehülle.

▪ Innensanierung: 

nur förderfähig in Kombination mit 
Außensanierung und Wohnraumschaffung, 
z.B. Ausbau des DG zu Kinderzimmer.

▪ Es werden ausschließlich Holzfenster und 
Holztüren gefördert.
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gefördert werden u.a.:

▪ Umnutzung von ehemaligen 
Wirtschaftsgebäuden (Scheunen etc.) zur 
Schaffung von Wohnraum.

(maximal 3 Wohneinheiten)
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gefördert werden u.a.:

▪ Freiflächen, aber nur mit deutlich ökologischer 
Aufwertung und Verbesserung des ist-Zustandes 
(großflächige Entsiegelung, regionaltypische 
Baumaterialien, heimische Pflanzen, Blühflächen)
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nicht gefördert werden u.a.:

▪ reine Schönheitsreparaturen wie z.B. 
ausschließlich der Anstrich einer Fassade. 
(Ausnahme Fachwerksanierung)

▪ Fenster und Türen aus Kunststoff oder Aluminium 

▪ Vorbaurollläden

▪ glänzende Dachziegel 
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Förderung

▪ Der Zuschuss beträgt 35% der Nettokosten  der 
förderfähigen Ausgaben, maximal jedoch 
45.000€. Bei Kulturdenkmälern maximal 60.000€ 
Zuschuss. 

▪ Die Mindestinvestition muss 10.000€ NETTO 
übersteigen.

▪ Der Zuschuss richtet sich prozentual nach den 
real angefallenen förderfähigen Kosten.
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Förderung

▪ Bei der Umnutzung von Wirtschaftsgebäuden 
kann man bis zu 200.000€ Zuschuss erhalten.

▪ Auch hier, der Zuschuss richtet sich nach 
Abschluss der Maßnahme nach den real 
angefallenen Kosten. 
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Antragstellung

▪ Antragsteller ist immer der Eigentümer.

▪ Bei gemeinsamem Eigentum von Eheleuten oder 
Erbengemeinschaften muss der Antrag auch 
gemeinsam gestellt werden!

▪ Erforderliche Genehmigungen, z.B.  
Denkmalschutz oder Baugenehmigung müssen 
zur Antragstellung vorliegen.
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Antragstellung

▪ Objekttrennung, für jedes „Objekt“ muss ein 
separater Antrag gestellt werden.

(Wohnhaus/Scheune/Freifläche…)

▪ Der Antrag kann ausschließlich im Onlineportal 
gestellt werden. 

▪ Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 
Es müssen u.U. Wartezeiten bis zu einer 
möglichen Bewilligung in Kauf genommen 
werden.
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Antragstellung

▪ Mit den geförderten Arbeiten darf erst nach 
Erhalt des Zuwendungsbescheides begonnen 
werden! 

▪ Dies gilt auch für Materialkauf.
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Ziele der Dorfentwicklung

vorher nachher



vorher
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Ziele der Dorfentwicklung

nachher
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Städtebauliche Beratung in den Fördergebieten der Stadt Lich
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Ihr Büro für die Bauberatung

• Bauberatungen für private 

Eigentümer und Kommunen

• Entwicklungskonzepte

• Bauen im Bestand

• Straßen, Wege, Plätze

• Bauleitplanung 

    u.a.m.

Ihr Berater

  Karl-Dieter Schnarr

  Stadtplaner und Architekt

  Schwalmstadt
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Die Stadtteile mit ihren Fördergebieten



w
w

w
.p

lu
s
c
o
n
c
e
p
t.
c
o
m

S
ta

d
t 
L

ic
h

  
  
  
 S

tä
d

te
b

a
u
lic

h
e
 B

e
ra

tu
n

g
 im

 R
a

h
m

e
n

 d
e

r 
D

o
rf

e
n
tw

ic
k
lu

n
g

In
fo

rm
a
ti
o
n
e
n
 f

ü
r 

d
ie

 i
n
te

re
s
s
ie

rt
e
n
 B

ü
rg

e
ri
n
n
e
n
 u

n
d
 B

ü
rg

e
r 

d
e
r 

S
ta

d
t 
L
ic

h
 a

m
 1

2
.0

9
.2

0
2
4

Beispiel eines Fördergebiets

Beispiel: Fördergebiet Muschenheim

Gebäude bis ca. 1939/1950
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Materialeinkauf vor der Bewilligung !

1. Terminanfrage über die Stadt

2. Individueller Ortstermin mit Berater

3. Informationen zu Fördermöglichkeiten, 

    Gestaltung, Baurecht, Antragsstellung …

4. Beratungsprotokoll / Dokumentation

5. Angebote und evtl. Genehmigung

    einholen, GEG beachten

6. Förderantrag online stellen

7. Bewilligung abwarten

8. Bauvorhaben durchführen

9. Rechnungen bezahlen

10. Fördermittel abrechnen

Vom ersten Kontakt zur Förderung
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Dorfentwicklung Lich - was bringt Ihnen die Bauberatung ?

✓ Baurecht, Denkmalrecht, Nachbarrecht

✓ GEG, Wärmeschutz, Feuchteschutz

✓ Konstruktion, Tragwerk, Schäden

✓ Gestaltung im Sinne des Ortsbildes

✓ Nutzungskonzept, Grundrissoptimierung

✓ Weitere Fördermöglichkeiten

✓ Weiterführende Adressen

✓ Informationen zum BV für Förderbehörde / Denkmalpflege
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weitere Informationen durch Beratung
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Dorfentwicklung Lich - Lust auf Scheunenumbau ?
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Benjamin Lachmann, Landrat des Lahn-Dill-Kreises, 

Abt. Dorf- und Regionalentwicklung, Karl-Kellner-Ring 51, 

35576 Wetzlar, Tel. 06441/407-1795

benjamin.lachmann@lahn-dill-kreis.de 

Claudia Müller, Stadtbauamt Lich, 

Unterstadt 1

35423 Lich, Tel. 06404/806-222

dorfentwicklung@lich.de

Karl-Dieter Schnarr, plusConcept, 

Alte Mengsberger Straße 4, 34613 Schwalmstadt,

Tel.: 06691/21180

kd.schnarr@plusconcept.com 

Dorfentwicklung in der Stadt Lich 

Ihre Ansprechpartner für Ihr privates Vorhaben

mailto:benjamin.lachmann@lahn-dill-kreis.de
mailto:dorfentwicklung@lich.de
mailto:kd.schnarr@plusconcept.com
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Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit !



Fragen?



Auftaktveranstaltung 

„Dorfentwicklung“
am Donnerstag, den 12.09.2024, um 19 Uhr,
im Bürgerhaus Lich, Gießener Straße 26, Lich
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